
Nr.12/2014  Samstag, den 20. Dezember 2014

Amtsblatt
der Gemeinde Südeichsfeld

bestehend aus den Ortschaften Diedorf, Faulungen, Heyerode, Hildebrandshausen, Katharinenberg,  
Lengenfeld unterm Stein, Schierschwende und Wendehausen

Heyerode Hildebrandshausen Lengenfeld u. SteinDiedorf Faulungen Katharinenberg Schierschwende Wendehausen

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse des Gemeinderates

aus der 4. Sitzung vom 27.11.2014

Beschluss-Nr.: 23-04/2014
Genehmigung der Niederschrift der 3. Sitzung des Gemein-
derates vom 25.09.2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Südeichsfeld beschließt, das 
geänderte Protokoll der 3. Sitzung des Gemeinderates vom 
25.09.2014 zu genehmigen.

Beschluss-Nr.: 24-04/2014
Aufhebung des Beschlusses Nr. 103-13/2013 „Veräußerung 
ehemaliger Kindergarten Faulungen“
Der Gemeinderat der Gemeinde Südeichsfeld beschließt die 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 103-13/2013 „Veräußerung ehe-
maliger Kindergarten Faulungen“.

Beschluss-Nr.: 25-04/2014
Veräußerung ehemaliger Kindergarten Faulungen
Der Gemeinderat der Gemeinde Südeichsfeld beschließt in sei-
ner Sitzung am 27.11.2014 die Veräußerung des ehemaligen Kin-
dergartens in Faulungen, Bergstraße 13, Grundbuch von Faulun-
gen, Blatt 450, Gemarkung Faulungen, Flur 1, Flurstück 29/112, 
Größe 564 qm, an Herrn Benno Völker, Bergstraße 10, 99976 
Südeichsfeld OT Faulungen, zu einem Preis von 43.000,00 EUR 
zuzüglich 782,36 EUR Kosten für Heizöl.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, einen entsprechenden 
Notarvertrag abzuschließen.

Beschluss-Nr.: 26-04/2014
Aufhebung des Beschlusses Nr. 163-19/2014
„Billigungs- und Offenlegungsbeschluss zum B-Plan Wie-
sengrund Diedorf“
Der Gemeinderat der Gemeinde Südeichsfeld beschließt die 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 163-19/2014 „Billigungs- und 
Offenlegungsbeschluss zum B-Plan Wiesengrund Diedorf“.
Begründung:
Nach der Fassung des Beschlusses wurden im Nachgang noch 
Anregungen und Bedenken von Behörden geäußert, die es not-
wendig machten, diese in die Planungsunterlagen einzuarbeiten.

Beschluss-Nr.: 27-04/2014
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger 
Träger der öffentlichen Belange zum Bebauungsplan „Wie-
sengrund Diedorf“, Gemeinde Südeichsfeld
Der Gemeinderat der Gemeinde Südeichsfeld beschließt auf 
Grundlage des § 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBL 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.03.2014 (GVBL S. 
82 und 83), in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004, zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 G v. 15.07.2014 (BGBl. I. S. 954) die Öffent-

lichkeitsbeteiligung durchzuführen, indem der Bebauungsplan 
„Wiesengrund Diedorf“ einschließlich seiner Begründung und 
dem Umweltbericht sowie den wesentlich bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen des Landkreises Unstrut-
Hainich und des Thüringer Landesverwaltungsamtes für die 
Dauer von einem Monat öffentlich ausgelegt wird.
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
Gelegenheit zur Stellungnahme sowie den Bürgern Gelegenheit 
zur Erörterung der Planung gegeben.

Beschluss-Nr.: 28-04/2014
Erwerb VW Transporter T5 für FFw Hildebrandshausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Südeichsfeld beschließt den Er-
werb eines VW NFZ Transporter T5 für die FFw Hildebrandshau-
sen gemäß Angebot der Autohaus An der Aue GmbH, Kasseler 
Straße 45 - 47, 99974 Mühlhausen, vom 20.11.2014 incl. TÜV in 
Höhe von 15.000,00 EUR (brutto).

Auslegungsbekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Südeichsfeld hat in der Sitzung 
am 27.11.2014 die Auslegung des Entwurfs des Bebauungspla-
nes im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Behörden- und TÖB-Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB für das Vorhaben:

„Wiesengrund Diedorf“

beschlossen.
Räumlicher Geltungsbereich:
Gemarkung Diedorf, Flur 22, Flurstücke 45/5, 45/6, 45/7 (ehema-
lige Flächen der Strumpffabrik)
Die Bürger haben die Möglichkeit, die Entwürfe sowie die Be-
gründung und den Umweltbericht einzusehen und Anregungen 
und Bedenken zu äußern.

Die Entwürfe können während der Dienstzeiten
Montag: 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

oder vorheriger Terminabsprache in der Liegenschaftsverwal-
tung der Gemeinde Südeichsfeld, Geschäftsstelle Diedorf, Brü-
ckenstraße 3, 99988 Diedorf,

in der Zeit vom
05.01.2015 - 06.02.2015

von jedermann eingesehen werden.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
-  Umweltbericht (Bestandteil der Begründung)
-  Schallimmissionsprognose Nr. LG 115/2011-A des Ingeni-

eurbüros Frank und Apfel, ausgestellt am 24.05.2012
-  Eingriffsbeurteilung incl. Artenschutzrechtlicher Einschät-

zung
-  Stellungnahme des Landratsamtes UH-Kreis vom 

09.04.2014
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-  Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes 
Weimar vom 18.03.2014

In den vorgenannten Unterlagen werden Informationen zu fol-
genden Themenblöcken gegeben:
-  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Kli-

ma und
-  das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 

und die biologische Vielfalt.
-  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen
-  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter
-  die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Belan-

gen

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgegeben werden.

Hinweis:
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des Abwägungser-
gebnisses ist andernfalls nicht möglich.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 
6 BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist.
Ein Antrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, wenn mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Gemeinde Südeichsfeld, den 28.11.2014
Henning
Bürgermeister

Informationen der Gemeindeverwaltung

Fischereischeine

Ab sofort werden Fischereischeine ausschließlich im Einwohner-
meldeamt in der Dienststelle Heyerode, Hauptstraße 22, ausge-
stellt und verlängert.

Öffnungszeiten

Die Dienststellen der Gemeinde Südeichsfeld bleiben während 
der Weihnachtsfeiertage sowie zum Jahreswechsel in der Zeit

vom 24. Dezember 2014 bis 2. Januar 2015

für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen.
Bei Sterbefällen ist im Standesamt ein Bereitschaftsdienst ein-
gerichtet.

Ab Montag, den 5. Januar 2015, sind wir wieder wie gewohnt für 
Sie da.

Ihre Gemeindeverwaltung

Redaktionsschluss
Der nächste Erscheinungstermin des „Südeichsfeldbotens“ 
unserer Gemeinde ist der
24. Januar 2015

Abgabetermin von Beiträgen bis zum
09. Januar 2015

an folgende E-Mail Adresse: 
c.uthe@lg-suedeichsfeld.de

Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

Wenn Sie mal 
keinen Südeichsfeldboten erhalten haben …

… melden Sie sich bitte - wenn möglich unverzüglich -
bei Ihrer Gemeindeverwaltung
(Tel. 036024 8022 212 - Frau Uthe)!

Nur so können wir Ihnen eine Nachlieferung zusichern.
Ihre Gemeinde Südeichsfeld
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Südeichsfeld

Bürgerinformationen von A - Z

Willkommen in der Gemeinde
Ab sofort zur Mitnahme in den Dienststellen der einzelnen Ortschaften:
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